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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Ende August präsentierte das Büro des Ständerates (Büro-SR) seinen Bericht in
Erfüllung zu einem 2010 überwiesenen Postulat des damaligen Ständerates Alain Berset,
der eine Übersetzung der Ständeratsdebatten im Internet in drei Landessprachen
angeregt hatte. Die Verhandlungen in den Räten werden im Internet übertragen und im
Falle der Nationalratsdebatten auf Deutsch, Französisch und Italienisch übersetzt. Dies
ist in der grossen Kammer einfacher möglich, da hier seit 1948 eine
Simultanübersetzung angeboten wird, was allerdings in der «chambre de réflexion»
nicht der Fall ist. Hier sprechen die Vertreterinnen und Vertreter nach wie vor in ihrer
Landessprache und bringen zumindest passive Kenntnisse der anderen Amtssprachen
mit – ein Umstand, der auch im Kommissionsbericht als besondere Kultur
hervorgehoben wurde, mit der ein Dialog über Sprachgrenzen hinweg gepflegt werde.
Das Büro kam unter Abwägung verschiedener Alternativen zum Schluss, dass die
Ungleichbehandlung in den Räten zwar störend sei, die technischen und personellen
Hindernisse und insbesondere die geschätzten Kosten von rund CHF 720'000 jedoch zu
hoch seien für eine Übersetzung in der kleinen Kammer. Mit dem Hinweis, dass man mit
einem Verzicht auch die Kultur des Respekts vor den anderen Sprachgruppen und das
Bemühen um gegenseitige Verständigung vorlebe, beantragte das Büro Kenntnisnahme
des Berichts und Abschreibung des Postulats. Diesem Antrag stimmte der Ständerat in
der Herbstsession schliesslich ohne Gegenstimme zu. 1

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
MARC BÜHLMANN

Mit 7 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) beantragte die SPK-SR die Motion von Werner
Salzmann (svp, BE) mit der Forderung, dass das Parlament bei der Anordnung einer
ausserordentlichen Lage gemäss EpG einbezogen werden müsse, abzulehnen. Sie
verwies in ihrem Bericht darauf, dass bereits eine Revision des Epidemiengesetzes in
Angriff genommen worden sei, in der die Frage nach der Rolle des Parlamentes
berücksichtigt werde. Darüber hinaus würden die Mitwirkungsrechte der
Bundesversammlung im Falle von Krisen auch im Rahmen zweier parlamentarischer
Initiativen (Pa.Iv. 20.437 & Pa.Iv. 20.438), denen zuvor Folge gegeben worden war, neu
geregelt.
In der Ratsdebatte in der Sommersession 2022, die nötig war, weil eine starke
Kommissionsminderheit für Annahme der Motion plädierte, wurde gleichzeitig die
ähnliche Motion von Jakob Stark (svp, TG, Mo. 21.3033) für einen besseren Einbezug des
Parlaments bei der Bekämpfung von Pandemien behandelt. Für die SPK-SR erörterte
Andrea Caroni (fdp, AR) ein formelles und ein inhaltliches Argument, die gegen die
Motionen sprächen: Es gehe formell bei beiden Motionen nicht um die Revision des
EpG, sondern um die Rolle der Bundesversammlung in Krisen – dies sei aber bereits
Gegenstand einer laufenden Gesetzesrevision, womit die Vorstösse eigentlich bereits
erfüllt seien. Inhaltlich würde die Motion Salzmann die parlamentarische Genehmigung
der Ausrufung der ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat fordern. Der
Nationalrat habe aber Vorstösse und Anträge zu solchen «Genehmigungspflichten»
bereits in grosser Zahl im Rahmen der Diskussionen um die Covid-19-Pandemie
abgelehnt. Das Parlament könne nicht so rasch handeln wie die Exekutive, wäre deshalb
stets zu spät und könne entsprechend kaum präventiv entscheiden. In der auf den
parlamentarischen Initiativen beruhenden Revision des Parlamentsrechts werde
deshalb auf eine Beschleunigung der Behandlung von Motionen gepocht. «Fazit:», so
Caroni, «Die Reformen sind unterwegs», weshalb die Motionen unnötig seien.  
Werner Salzmann verteidigte seinen Vorstoss damit, dass sich im Parlament ein Gefühl
der Machtlosigkeit eingestellt habe, nachdem der Bundesrat die ausserordentliche Lage
gemäss Epidemiengesetz ausgerufen habe. Natürlich müsse der Bundesrat rasch
handeln können und er habe laut dem Epidemiengesetz auch das Recht dazu, aber auch
eine nachträgliche Genehmigungspflicht hätte letztlich die Legitimität des
bundesrätlichen Entscheides erhöht. 
Daniel Fässler (mitte, AI) unterstützte die Minderheitenposition von Salzmann. Die
Pandemie habe gezeigt, wie weitreichend die Folgen sein könnten, wenn der Bundesrat
die ausserordentliche Lage ausrufe. Dies sei vom Epidemiengesetz zwar so gewollt, es
sei aber zu klären, ob dies auch weiterhin so sein solle oder ob es nicht besser wäre,
auch das Parlament – wenn nötig – mit einer nachträglichen Genehmigung mit in die

MOTION
DATUM: 30.05.2022
MARC BÜHLMANN
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Verantwortung zu nehmen. Es sei wahrscheinlich, dass die laufenden Revisionen diese
Klärung vornehmen würden, die Ablehnung der Motion Salzmann wäre aber ein falsches
Zeichen an den Bundesrat. Zudem müsse die Frage des Einbezugs des Parlaments in
der Tat auch ganz spezifisch im Epidemiengesetz geregelt werden. Heidi Z'graggen
(mitte, UR) urteilte, dass das aktuelle Epidemiengesetz dem Bundesrat «zu viel
Machtfülle» verleihe. Diese sei im internationalen Vergleich sogar «einzigartig» gross:
Eine Studie zeige, dass die Schweiz gemäss eines «Machtkonzentrationsindex» von 34
Ländern an neunter Stelle liege – hinter acht osteuropäischen Staaten. Freilich habe
der bundesrätliche Machtzuwachs auf gesetzlichen Grundlagen beruht und der
Bundesrat habe in der Pandemie auch gute Arbeit geleistet, trotzdem brauche gerade
ein solcher situativer Machtzuwachs Gegengewichte in der Legislative. Nur wenn das
Parlament eingebunden würde, schaffe dies «zuhanden der Bevölkerung und der
Kantone die dringend notwendige Öffentlichkeit und Legitimation», was mit der
Annahme der Motion Salzmann bekräftigt werden müsse. 
Gesundheitsminister Alain Berset erinnerte die kleine Kammer am Schluss der Debatte
in einem ziemlich ausführlichen Votum daran, dass es für den Bundesrat nicht einfach
oder gar angenehm gewesen sei, die Verantwortung zu übernehmen, als das Parlament
zu Beginn der Pandemie seine Arbeit eingestellt habe. Der Bundesrat habe sich aber
sogar in dieser Situation bemüht, mit dem Parlament via Kommissionen in Kontakt zu
bleiben. Hingegen hätten jene Leute, die den Bundesrat ob der zu grossen Machtfülle
kritisiert hätten, keine Verantwortung übernommen, als die ausserordentliche Lage
nicht mehr gegolten habe. Er halte zudem im Epidemiengesetz nicht den Artikel 7 zur
ausserordentlichen Lage für zentral, auf den die Motion Salzmanns ziele, sondern den
Artikel 6 zur besonderen Lage, da diese wesentlich häufiger sei, und bei der die
Verantwortung des Parlaments ebenfalls geregelt werden müsse. Schliesslich sei bei der
Schaffung des Epidemiengesetzes im Jahr 2012 nicht über die ausserordentliche Lage,
sondern über Impfungen diskutiert worden. Die Bedeutung bestimmter
Gesetzesbestimmungen zeige sich folglich erst, wenn sie in der Realität angewendet
werden müssten. Es brauche aber, darin gehe der Bundesrat mit dem Parlament einig,
in Anbetracht der Erfahrungen der letzten Monate Revisionen. Diese seien mit einem
neuen Epidemiengesetz auf gutem Weg. Die Motionen seien inhaltlich zwar wichtig und
ihre Anliegen müssten einfliessen, dafür brauche es aber eben keinen weiteren
Gesetzesauftrag an den Bundesrat. 
Dies sah auch die Mehrheit des Ständerats so: Mit 26 zu 18 Stimmen (1 Enthaltung)
wurde die Motion Salzmann abgelehnt. Unterstützung erhielt der Vorstoss vor allem aus
den Fraktionen der SVP und der Mitte. 2

Mit 7 zu 2 Stimmen (3 Enthaltungen) beantragte die SPK-SR im Mai 2022, die Motion von
Jakob Stark (svp, TG) abzulehnen, die einen besseren Einbezug des Parlaments bei der
Bekämpfung zukünftiger Pandemien forderte. Sie verwies in ihrem Bericht darauf, dass
die Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung im Falle von Krisen auch im Rahmen
zweier parlamentarischer Initiativen (Pa.Iv. 20.437 & Pa.Iv. 20.438), denen zuvor Folge
gegeben worden war, neu geregelt würden. Das Anliegen Starks müsse im Rahmen jener
Revision diskutiert werden. Allerdings habe der Nationalrat ähnliche Vorstösse (z.B.
Pa.Iv. 20.452) bereits als «nicht krisentauglich» abgelehnt – dies sei ein weiterer Grund
für die Empfehlung, die Motion abzulehnen, so der Kommissionsbericht. 
In der Ratsdebatte in der Sommersession 2022, die nötig war, weil die
Kommissionsminderheit für Annahme der Motion plädierte, wurde gleichzeitig die
ähnliche Motion von Werner Salzmann (svp, BE; Mo. 21.3034) behandelt, die den
besseren Einbezug des Parlaments bei der Anordnung einer ausserordentlichen Lage
forderte. Für die Mehrheit der SPK-SR erörterte Andrea Caroni (fdp, AR) ein formelles
und ein inhaltliches Argument, die gegen die Motionen sprächen. Es gehe formell bei
beiden Motionen nicht um die Revision des Epidemiengesetzes (EpG), sondern um die
Rolle der Bundesversammlung in Krisen – dies sei aber bereits Gegenstand einer
laufenden Gesetzesrevision, womit die Vorstösse eigentlich bereits erfüllt seien. Auch
das EpG werde momentan revidiert. Inhaltlich würde die Motion Stark die
parlamentarische Genehmigung von Notverordnungen des Bundesrats fordern. Der
Nationalrat habe Vorstösse und Anträge zu solchen «Genehmigungspflichten» aber
bereits in grosser Zahl abgelehnt, weil das Parlament stets zu spät wäre und nicht
präventiv entscheiden könne. In der auf den parlamentarischen Initiativen beruhenden
Revision des Parlamentsrechts werde deshalb eher auf eine Beschleunigung der
Behandlung von Motionen gepocht. «Fazit», so Caroni, «[d]ie Reformen sind
unterwegs», weshalb die Motionen unnötig seien. Jakob Stark verteidigte sein Anliegen
damit, dass die «unzureichende rechtliche Einbindung des Parlaments» während der
Pandemie «in staatspolitischer Hinsicht einen schwerwiegenden Mangel» dargestellt
habe. Es habe weder eine parlamentarische noch eine öffentliche Diskussion über die

MOTION
DATUM: 30.05.2022
MARC BÜHLMANN
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Beschlüsse des Bundesrats stattgefunden. Er habe mit Genugtuung zur Kenntnis
genommen, dass die Frage des Einbezugs des Parlaments in Krisensituationen in die
aktuellen Revisionen einfliesse. Damit aber wirklich eingehend diskutiert und
sichergestellt werde, dass das Parlament auch in Krisen das letzte Wort habe und nicht
«zum Vernehmlassungs- und Konsultationspartner des Bundesrates degradiert» werde,
wolle er an seiner Motion festhalten.
Gesundheitsminister Alain Berset erinnerte die kleine Kammer am Schluss der Debatte
in einem ziemlich ausführlichen Votum daran, dass es für den Bundesrat nicht einfach
oder gar angenehm gewesen sei, die Verantwortung zu übernehmen, als das Parlament
zu Beginn der Covid-19-Pandemie auf eigenen Wunsch hin seine Arbeit eingestellt
habe. Der Bundesrat habe sich aber sogar in dieser Situation bemüht, mit dem
Parlament via Kommissionen in Kontakt zu bleiben. Berset erinnerte daran, dass jene
Leute, die den Bundesrat ob der zu grossen Machtfülle kritisiert hätten, keine
Verantwortung übernommen hätten, als die ausserordentliche Lage dann nicht mehr
galt. Es brauche aber, darin gehe der Bundesrat mit dem Parlament einig, in Anbetracht
der Erfahrungen der letzten Monate Revisionen. Diese seien mit dem geplanten neuen
Epidemiengesetz auf gutem Weg. Die Motionen brauche es dazu aber nicht. Mit 35 zu 7
Stimmen (3 Enthaltungen) lehnte der Ständerat die Motion von Jakob Stark ab. Einzig
die Parteikollegen Starks unterstützten dessen Vorstoss. Auch die Motion Salzmann
wurde abgelehnt. 3

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

In der Herbstsession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der fünften
Änderung des Covid-19-Gesetzes auseinander. Dabei wurden zwar auch einzelne neue
Bestimmungen diskutiert, hauptsächlich stand aber die Gültigkeitsdauer des Covid-19-
Gesetzes insgesamt sowie einzelner Regelungen im Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) wehrte sich gegen Eintreten. Der
Minderheitensprecher kritisierte ausführlich die bisherigen Corona-Massnahmen,
insbesondere die Zertifikatspflicht, und beschuldigte Bundesrat und Parlament unter
anderem, «Tausende Existenzen vernichtet» zu haben. Neben dieser «Drangsalierung
der Bevölkerung und der Wirtschaft» kritisierte er etwa auch den Einfluss, den die WHO
auf die Gesetzgebung des Bundes nehme. Da man inzwischen «nicht einmal mehr ganz
so sicher [sei], ob es sich im Sinne der WHO wirklich um eine echte Pandemie
gehandelt» habe, solle der Nationalrat nicht auf die Gesetzesänderung eintreten.
Dieser Antrag fand jedoch nur bei einer Mehrheit der SVP-Fraktion Zustimmung und
wurde mit 130 zu 43 (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Die Sprechenden der übrigen
Fraktionen wiesen darauf hin, dass man nicht wisse, wie sich die Covid-19-Pandemie in
Zukunft entwickeln werde, und man daher mit einer Verlängerung des Gesetzes
sicherstellen wolle, dass man auch in den nächsten zwei Wintern noch über die nötigen
Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie verfüge. Bundesrat Berset verwies darauf,
dass man sich zur Zeit in einer Übergangsphase befinde, die Wachsamkeit und
Reaktionsfähigkeit erfordere – wofür verschiedene Regelungen des Covid-19-Gesetzes
wichtig seien. Dabei schlug die Regierung vor, nur einen Teil der bisherigen
Massnahmen zu verlängern, nicht aber die meisten Unterstützungsmassnahmen.
Abschliessend liess es sich der Gesundheitsminister ob der Vorwürfe des
Minderheitensprechers nicht nehmen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass keine
dieser Regelungen etwas mit der WHO zu tun hätten. 

Bei der Detailberatung standen nicht nur die Fragen zur Verlängerung von Massnahmen
an, der Bundesrat beabsichtigte auch, die Kantone stärker in die Verantwortung zu
nehmen. So sollten diese zukünftig ab 2023 für die Organisation der Covid-19-Tests
verantwortlich sein: Sie sollten das Angebot gewährleisten und die Kosten übernehmen.
Nach der Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz könne der Bund die
entsprechenden Kosten nicht mehr ewig übernehmen, stattdessen müssten die
Kantone ihre Verantwortung wieder wahrnehmen, forderte der Gesundheitsminister
und mit ihm eine Minderheit Aeschi (svp, ZG). Die Kommissionsmehrheit wollte die
Organisation der Tests jedoch weiterhin beim Bund belassen, um einen
«Flickenteppich von verschiedenen Massnahmen» zu verhindern, wie es
Kommissionssprecher Hess (mitte, BE) formulierte. Mit 136 zu 55 Stimmen folgte der
Nationalrat der Kommissionsmehrheit, die SVP-Fraktion und eine Minderheit der
FDP.Liberalen-Fraktion stimmten dem Bundesrat zu. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Stattdessen schlug die Kommissionsmehrheit eine andere Neuregelung hinsichtlich
kantonaler Belange vor. So habe man im Dezember 2021 bereits die Finanzierung der
Vorhalteleistungen durch die Kantone – also die Bereitstellung der Spitalkapazitäten –
geregelt, nun müsse der Bund auch bezüglich der Finanzierung der Vorhalteleistungen
bei ausserkantonalen Patientinnen und Patienten Regeln schaffen. Eine Minderheit
Hess, vertreten durch Ruth Humbel (mitte, AG), befürchtete jedoch, dass solche
Bundesregelungen Forderungen nach Abgeltung durch den Bund nach sich ziehen
würden, und empfahl diese zur Ablehnung. Mit 112 zu 78 Stimmen folgte der Nationalrat
der Kommissionsmehrheit, einzig die SVP- und eine Mehrheit der Mitte-Fraktion
sprachen sich für den Minderheitsantrag aus. 

Abändern wollte der Bundesrat auch die Massnahmen zum Schutz besonders
gefährdeter Arbeitnehmender. Hier wollte die Regierung die Pflicht zur
Lohnfortzahlung, falls behördliche Massnahmen keine Weiterarbeit erlaubten, durch
eine Pflicht, den Betroffenen Homeoffice oder gleichwertige Ersatzarbeit anzubieten,
ersetzen. Eine Minderheit Flavia Wasserfallen (sp, BE) beantragte die Beibehaltung der
bisherigen Formulierung. «Wenn der Bund Massnahmen anordnet, muss auch
Erwerbsersatz an die Arbeitgebenden ausbezahlt werden», betonte die
Minderheitensprecherin. Mit 109 zu 81 Stimmen folgte der Nationalrat der Regierung,
die Minderheitsposition unterstützten die Fraktionen der SP, GLP und Grünen.
Zudem wollte der Bundesrat die Regelungen zum Proximity Tracing im Epidemiengesetz
durch Regelungen zu einem sogenannten Presence-Tracing ergänzen. Damit sollten
Teilnehmende von Veranstaltungen freiwillig «ihre Anwesenheit ohne Angabe von
Personendaten» erfassen können. Eine Minderheit Glarner wollte die Regelungen zum
Proximity und Presence Tracing streichen, da Ersteres «ein Riesenflop» gewesen sei.
Besonders energisch kritisierte der Minderheitensprecher überdies eine bereits
bestehende Regelung, wonach der Bundesrat völkerrechtliche Vereinbarungen unter
anderem zur «Harmonisierung der Massnahmen zur Erkennung, Überwachung,
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten» eingehen könne. Dadurch
würde die Schweiz «gezwungen sein, Massnahmen des Auslands zu übernehmen». Mit
141 zu 50 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. Eine Mehrheit der
SVP-Fraktion sprach sich für den Minderheitenantrag aus. 

In der Folge diskutierte der Nationalrat über die Verlängerungen des Gesetzes und
einzelner Massnahmen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Geltungsdauer des
Gesetzes vom 31. Dezember 2022 auf den 30. Juni 2024 zu verlängern, um die
Instrumente gegen die Pandemie für die nächsten zwei Winter zu sichern.
Diesbezüglich lagen zwei Minderheitsanträge vor, wobei eine Minderheit I Glarner das
Gesetz bis Ende März 2023, eine Minderheit II Dobler (fdp, SG) bis Ende Juni 2023 in
Kraft belassen wollte. Eine allfällige Ausbreitung der Krankheit sei spätestens im
Frühling vorbei, weshalb das Gesetz maximal bis Ende März 2023 verlängert werden
solle – wenn überhaupt –, forderte Andreas Glarner. Auch Marcel Dobler wollte das
Gesetz «nur so lange wie nötig verlängern und nicht auf Vorrat», bei einem Ende im
März 2023 müsste über eine allfällige Verlängerung aber genau während der
Grippesaison beraten werden, gab er zu Bedenken. Kommissionssprecher Lorenz Hess
warnte vor weiteren «Hauruckübungen» bei einem frühzeitigen Auslaufen des
Gesetzes. Mit einer Verlängerung bis 2024 sei man «für den Fall eines Falles bereit».
Die Mehrheit setzte sich gegen die Minderheit Glarner durch (mit 109 zu 75 Stimmen bei
3 Enthaltungen), die zuvor der Minderheit Dobler vorgezogen worden war. Der
Minderheitsposition von Andreas Glarner folgten Mehrheiten der SVP- und der
FDP.Liberalen-Fraktion und ein Mitglied der Mitte-Fraktion.

Eine Mehrheit der SPK-NR hatte zudem einen Antrag zur fünften Änderung des Covid-
19-Gesetzes eingereicht. Sie wollte die Regelung zur Stimmabgabe in Abwesenheit bei
Quarantäne oder Isolation ebenfalls bis Ende Juni 2024 verlängern, was der Bundesrat
nicht vorgesehen hatte. Falls erneut eine Pflicht zur Quarantäne und Isolation
ausgerufen würde, sollten die Nationalratsmitglieder in der Lage sein, wenn nötig digital
abzustimmen. Eine Minderheit Buffat (svp, VD) der SPK-NR sprach sich jedoch gegen
diese Verlängerung aus. Mit 142 zu 49 Stimmen folgte der Nationalrat gegen den Willen
der SVP-Fraktion der Kommissionsmehrheit. Darüber hinaus verlängerte der Nationalrat
mit 141 zu 48 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entgegen einer Minderheit Aeschi die
Regelung zum Covid-19-Zertifikat, lehnte aber mit 125 zu 66 Stimmen einen
Minderheitsantrag von Flavia Wasserfallen ab, wonach zusätzlich auch die Massnahmen
bezüglich EO, ALV, KAE sowie Kultur- und Härtefallhilfen bis Ende Juni 2024 gültig
bleiben sollten. 

Schliesslich entschied sich der Nationalrat mit 140 zu 48 Stimmen, das Gesetz erneut
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dringlich zu erklären, und sprach sich damit gegen einen Minderheitsantrag Aeschi aus.
Nach drei Jahren «im ausserordentlichen Modus» und einen Tag nach einer weiteren
Dringlicherklärung eines Gesetzes solle man zu einer «durchdachten Gesetzgebung»
zurückkehren, hatte Thomas Aeschi vergeblich argumentiert. Gesundheitsminister
Berset plädierte jedoch dafür, die Regelungen ohne Unterbruch ab dem 1. Januar 2023
zu verlängern. Mit 140 zu 47 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat den
Entwurf der fünften Änderung des Covid-19-Gesetzes in der Gesamtabstimmung an.
Eine Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich für Ablehnung aus. 4

In der Wintersession 2022 bereinigte das Parlament die fünfte Änderung des Covid-19-
Gesetzes, bei der es darum ging zu entscheiden, welche Massnahmen nach der
Rückkehr in die normale Lage gemäss Epidemiengesetz bis Juni 2024 weitergeführt
werden sollen. Eintreten war im Ständerat unbestritten, umstritten war in der Folge nur
die Frage, ob und wie lange die Covid-19-Teststrategie aufrechterhalten wird, wer dafür
zuständig sein wird und wer diese bezahlen soll. Nach Testkosten von CHF 2.1 Mrd. im
Jahr 2021 und laufenden CHF 1.6 Mrd. im Jahr 2022 würden für das kommende Jahr
Testkosten in der Höhe von CHF 430 Mio. und für 2024 Kosten im Umfang von CHF 210
Mio. erwartet, erläuterte Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Der Bundesrat hatte
vorgeschlagen, dass die Kantone von Januar bis März 2023 für die vom Bund
abgerechneten Testkosten aufkommen und ab April 2023 neben den Kosten auch für
die Durchführung und Detailregelungen der Tests zuständig sein sollen. Der Nationalrat
wollte jedoch als Erstrat die Verantwortung für Durchführung und Kosten der Tests bis
Juni 2024 beim Bund belassen. Eine Minderheit II Stöckli (sp, BE) vertrat die
nationalrätliche Position im Ständerat und argumentierte, dass man das bewährte
Testregime so lange fortsetzen solle, wie es nötig sei. Eine Übertragung an die Kantone
sei nicht sinnvoll, da man ansonsten 26 verschiedene Testregimes haben werde. Die
Kommissionsmehrheit pflichtete zwar dem Nationalrat bei, Organisation und Kosten
der Tests bis Ende März 2023 beim Bund zu belassen, wollte aber ab April 2023 zum
«Normalzustand» (Dittli) zurückkehren, also vollständig auf eine staatliche Finanzierung
der Tests verzichten. In der Folge müssten erneut die Krankenkassen und die
Privatpersonen für die Kosten aufkommen. Das Testregime sei aufwändig und
kostenintensiv und bringe nach dem Ende der Grippesaison nur noch wenig,
argumentierte der Kommissionssprecher. Als Kompromiss zwischen den beiden
Positionen bezeichnete Maya Graf ihre Minderheit I, welche die Verantwortung wie der
Bundesrat ab April 2023 den Kantonen übertragen, im Gegensatz zur Regierung jedoch
die Kosten bis Ende März 2023 noch dem Bund belasten wollte. Einen etwas anderen
Ansatz verfolgte eine Minderheit III Hegglin (mitte, ZG), welche die Testkosten nur bei
einer besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz vom Bund abgelten lassen wollte – mit
dieser Regelung würden die Tests somit Ende 2022 auslaufen. Seit der Rückkehr in die
normale Lage habe man keine Massnahmen gegen die Pandemie mehr ergriffen,
entsprechend sei es auch nicht mehr zentral, eine «Übersicht über die
epidemiologische Entwicklung» zu haben – die man überdies durch Abwasserproben
günstiger haben könne, begründete der Minderheitensprecher seinen Antrag.
Gesundheitsminister Alain Berset fürchtete vor allem die Verbindung der Tests mit der
Lage gemäss Epidemiengesetz, zumal dies den Druck – auch der Kantone – zur
Rückkehr in die besondere Lage verstärken könne. Er beantragte dem Rat folglich, beim
bundesrätlichen Vorschlag zu bleiben. In der Ausmehrung setzte sich jedoch der Antrag
der Minderheit III Hegglin durch. Der Ständerat entschied sich somit für die
Verknüpfung der Testkostenübernahme mit der Lage gemäss Epidemiengesetz und
schuf eine erste Differenz zum Nationalrat.

Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission bei der Frage der
Vorhalteleistungen: Der Nationalrat hatte vorgeschlagen, dass die Kantone
Finanzierungsvereinbarungen für ausserkantonale Covid-19-Patientinnen und
-Patienten abschliessen sollten. Die Kantone hatten sich aufgrund des grossen
administrativen Aufwands dagegen gewehrt, zudem kritisierte die SGK-SR, dass ein
solches Vorgehen gegen die Regeln der Spitalfinanzierung verstosse. Der Ständerat
lehnte die Regelung folglich ab und schuf eine zweite Differenz zum Nationalrat.
Hingegen stimmte er – wie vom Nationalrat vorgeschlagen – für die Aufrechterhaltung
der Regelung, wonach Nationalrätinnen und Nationalräte bei Covid-19-Quarantäne oder
-Isolation – sollten diese wieder nötig werden – in Abwesenheit abstimmen können.
Einstimmig nahm der Ständerat den Entwurf in der Folge an (mit 43 zu 0 Stimmen). 5
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